
Anhang
Verordnung �ber Nahrungserg�nzungsmittel (NemV)

Nahrungserg�nzungsmittelverordnung
vom 24. Mai 2004 (BGBl. I S. 1011),

ge�ndert durch Artikel 1 der Verordnung
vom 17. Januar 2007 (BGBl. I S. 46)

Stand: Ge�ndert durch Art. 1 V v. 17. 1. 2007 I 46

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Nahrungserg�nzungsmittel im Sinne dieser Verordnung ist ein
Lebensmittel, das

1. dazu bestimmt ist, die allgemeine Ern�hrung zu erg�nzen,

2. ein Konzentrat von N�hrstoffen oder sonstigen Stoffen mit ern�h-
rungsspezifischer oder physiologischer Wirkung allein oder in Zu-
sammensetzung darstellt und

3. in dosierter Form, insbesondere in Form von Kapseln, Pastillen,
Tabletten, Pillen und anderen �hnlichen Darreichungsformen, Pul-
verbeuteln, Fl�ssigampullen, Flaschen mit Tropfeins�tzen und �hn-
lichen Darreichungsformen von Fl�ssigkeiten und Pulvern zur Auf-
nahme in abgemessenen kleinen Mengen, in den Verkehr gebracht
wird.

(2) N�hrstoffe im Sinne dieser Verordnung sind Vitamine und
Mineralstoffe, einschließlich Spurenelemente.

§ 2 Abgabe in Fertigpackungen

Ein Nahrungserg�nzungsmittel, das zur Abgabe an den Verbraucher
bestimmt ist, darf gewerbsm�ßig nur in einer Fertigpackung in den
Verkehr gebracht werden.

§ 3 Zugelassene Stoffe

(1) Bei der Herstellung eines Nahrungserg�nzungsmittels d�rfen nur
die in Anlage 1 aufgef�hrten N�hrstoffe im Sinne des § 1 Abs. 2 nach
Maßgabe der Abs�tze 2 und 3 verwendet werden.

(2) F�r Nahrungserg�nzungsmittel werden die in Anlage 2 auf-
gef�hrten Lebensmittel-Zusatzstoffen nach § 2 Abs. 3 Satz 2 des Le-
bensmittel- und Futtermittelgesetzbuches gleichgestellten Stoffe zu
ern�hrungsphysiologischen Zwecken zugelassen.

(3) Es ist verboten, bei der Herstellung eines Nahrungserg�nzungs-
mittels andere Vitamin- und Mineralstoffverbindungen, die keine den
Lebensmittel-Zusatzstoffen nach § 2 Abs. 3 Satz 2 des Lebensmittel-
und Futtermittelgesetzbuches gleichgestellten Stoffe sind, als die je-
weils in Anlage 2 genannten und mit einem Stern gekennzeichneten
Stoffe zu ern�hrungsphysiologischen Zwecken zu verwenden.

(4) Die in Anlage 2 genannten Stoffe m�ssen vorbehaltlich des
Satzes 2 den in der Zusatzstoff-Verkehrsverordnung festgelegten Rein-
heitsanforderungen entsprechen. Stoffe der Anlage 2, die nicht in der
Zusatzstoff-Verkehrsverordnung aufgef�hrt sind, m�ssen den nach den
allgemein anerkannten Regeln der Technik erreichbaren Reinheits-
anforderungen entsprechen.

§ 4 Kennzeichnung

(1) F�r ein Nahrungserg�nzungsmittel ist die Bezeichnung „Nah-
rungserg�nzungsmittel“ Verkehrsbezeichnung im Sinne der Lebens-
mittel-Kennzeichnungsverordnung.

(2) Ein Nahrungserg�nzungsmittel darf gewerbsm�ßig nur in den
Verkehr gebracht werden, wenn auf der Fertigpackung zus�tzlich zu
den durch die Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung vorgeschrie-
benen Angaben angegeben sind:

1. die Namen der Kategorien von N�hrstoffen oder sonstigen Stoffen,
die f�r das Erzeugnis kennzeichnend sind, oder eine Angabe zur
Charakterisierung dieser N�hrstoffe oder sonstigen Stoffe,

2. die empfohlene t�gliche Verzehrsmenge in Portionen des Erzeug-
nisses,

3. der Warnhinweis „Die angegebene empfohlene t�gliche Verzehrs-
menge darf nicht �berschritten werden.“,

4. ein Hinweis darauf, dass Nahrungserg�nzungsmittel nicht als Ersatz
f�r eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ern�hrung verwen-
det werden sollten,

5. ein Hinweis darauf, dass die Produkte außerhalb der Reichweite von
kleinen Kindern zu lagern sind.

Abweichend von Satz 1 Nr. 3 kann auch ein gleichsinniger Warnhin-
weis angegeben werden.

(3) Ein Nahrungserg�nzungsmittel darf gewerbsm�ßig nur in den
Verkehr gebracht werden, wenn auf der Fertigpackung zus�tzlich die
Menge der N�hrstoffe oder sonstigen Stoffe mit ern�hrungsspezifischer
oder physiologischer Wirkung im Nahrungserg�nzungsmittel, bezogen
auf die auf dem Etikett angegebene empfohlene t�gliche Verzehrs-
menge in den in Anlage 1 jeweils genannten Maßeinheiten als Durch-
schnittswerte, die auf der Analyse des Erzeugnisses durch den Her-
steller beruhen, angegeben ist. Zus�tzlich zu den Angaben nach Satz 1
sind die in dem Nahrungserg�nzungsmittel enthaltenen Vitamine und
Mineralstoffe jeweils als Prozentsatz der in Anlage 1 der N�hrwert-
Kennzeichnungsverordnung angegebenen Referenzwerte anzugeben,
sofern dort f�r diese Stoffe Referenzwerte festgelegt sind. Diese An-
gabe nach Satz 3 kann auch in grafischer Form erfolgen.

(4) Die Kennzeichnung und Aufmachung eines Nahrungserg�n-
zungsmittels sowie die Werbung daf�r d�rfen keinen Hinweis enthal-
ten, mit dem behauptet oder unterstellt wird, dass bei einer ausgewo-
genen, abwechslungsreichen Ern�hrung im Allgemeinen die Zufuhr
angemessener N�hrstoffmengen nicht mçglich sei.

(5) F�r die Art und Weise der Kennzeichnung nach den Abs�tzen 1
bis 3 gilt § 3 Abs. 3 Satz 1, 2 und 3 erster Halbsatz der Lebensmittel-
Kennzeichnungsverordnung entsprechend.

§ 5 Anzeige

(1) Wer ein Nahrungserg�nzungsmittel als Hersteller oder Einf�hrer
in den Verkehr bringen will, hat dies sp�testens beim ersten Inverkehr-
bringen dem Bundesamt f�r Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit unter Vorlage eines Musters des f�r das Erzeugnis verwen-
deten Etiketts anzuzeigen.

(2) Wurde das Nahrungserg�nzungsmittel bereits in einem anderen
Mitgliedstaat der Europ�ischen Gemeinschaft in den Verkehr gebracht,
so ist, sofern das in diesem Mitgliedstaat geltende Recht eine Anzeige-
pflicht vorsieht, in der Anzeige nach Absatz 1 zus�tzlich die Behçrde
des anderen Mitgliedstaates anzugeben, bei der die erste Anzeige
erfolgt ist.

(3) Das Bundesamt f�r Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit �bermittelt die Anzeige unverz�glich dem Bundesministerium f�r
Verbraucherschutz, Ern�hrung und Landwirtschaft und den f�r die
Lebensmittel�berwachung zust�ndigen obersten Landesbehçrden.

§ 6 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach § 58 Abs. 1 Nr. 18, Abs. 4 bis 6 des Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuches wird bestraft, wer vors�tzlich oder fahrl�ssig
entgegen § 3 Abs. 1 einen N�hrstoff verwendet.

(2) Nach § 59 Abs. 1 Nr. 21 Buchstabe a des Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuches wird bestraft, wer entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 3
ein Nahrungserg�nzungsmittel gewerbsm�ßig in den Verkehr bringt.

(3) Wer eine in Absatz 2 bezeichnete Handlung fahrl�ssig begeht,
handelt nach § 60 Abs. 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buches ordnungswidrig.



(4) Ordnungswidrig im Sinne des § 60 Abs. 2 Nr. 26 des Lebens-
mittel- und Futtermittelgesetzbuches handelt, wer vors�tzlich oder fahr-
l�ssig entgegen § 2 ein Nahrungserg�nzungsmittel gewerbsm�ßig in
den Verkehr bringt.

§ 7 �bergangsregelungen

(1) Bis zum 30. November 2005 d�rfen Nahrungserg�nzungsmittel
noch nach den bis zum 28. Mai 2004 geltenden Vorschriften hergestellt
und in den Verkehr gebracht werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 d�rfen Nahrungserg�nzungsmittel
noch bis zum 31. Dezember 2009 mit anderen als in Anlage 2 auf-
gef�hrten Vitamin- oder Mineralstoffverbindungen, die als Zusatzstof-
fe zu ern�hrungsphysiologischen Zwecken nach den bis zum 28. Mai
2004 geltenden Vorschriften f�r den Zusatz zu Nahrungserg�nzungs-
mitteln zugelassen sind, hergestellt und in den Verkehr gebracht wer-
den, soweit

1. der betreffende Stoff in einem oder mehreren Nahrungserg�nzungs-
mitteln verwendet wird, die sich seit dem 12. Juli 2002 rechtm�ßig
in der Europ�ischen Gemeinschaft im Verkehr befinden,

2. ein Hersteller oder Inverkehrbringer der in Nummer 1 bezeichneten
Nahrungserg�nzungsmittel oder des betreffenden, f�r die Verwen-
dung in Nahrungserg�nzungsmitteln bestimmten Stoffes dem Bun-
desministerium f�r Verbraucherschutz, Ern�hrung und Landwirt-
schaft bis zum 1. April 2005 die zur gesundheitlichen Bewertung
des betreffenden Stoffes notwendigen Unterlagen zur Weiterleitung
an die Europ�ische Kommission vorlegt und

3. sich die Europ�ische Kommission auf der Grundlage der Stellung-
nahme der Europ�ischen Behçrde f�r Lebensmittelsicherheit auf der
Grundlage dieser Unterlagen nicht dagegen ausspricht, dass der
betreffende Stoff bei der Herstellung von Nahrungserg�nzungsmit-
teln verwendet wird.

Das Bundesministerium f�r Verbraucherschutz, Ern�hrung und
Landwirtschaft macht die Stoffe gem�ß Satz 1 Nr. 2 im Bundesanzeiger
bekannt.

Anlage 1 (zu § 1 Abs. 2, § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 3)

Vitamine und Mineralstoffe, die als N�hrstoffe bei der Herstellung
von Nahrungserg�nzungsmitteln verwendet werden d�rfen

Kategorie 1:
Vitamine:

– Vitamin A (myg RE)

– Vitamin D (myg)

– Vitamin E (mg alpha-TE)

– Vitamin K (myg)

– Vitamin B1 (mg)

– Vitamin B2 (mg)

– Niacin (mg NE)

– Pantothens�ure (mg)

– Vitamin B6 (mg)

– Fols�ure (myg)

– Vitamin B12 (myg)

– Biotin (myg)

– Vitamin C (mg)

Kategorie 2:

Mineralstoffe:

– Calcium (mg)

– Magnesium (mg)

– Eisen (mg)

– Kupfer (myg)

– Jod (myg)

– Zink (mg)

– Mangan (mg)

– Natrium (mg)

– Kalium (mg)

– Selen (myg)

– Chrom (myg)

– Molybd�n (myg)

– Fluor (mg)

– Chlor (mg)

– Phosphor (mg)

Anlage 2 (zu § 3 Abs. 2 bis 4)

Vitamin- und Mineralstoffverbindungen, die bei der Herstellung von
Nahrungserg�nzungsmitteln verwendet werden d�rfen

A. Vitamine

1. Vitamin A

Retinol

Retinylacetat

Retinylpalmitat

Beta-Carotin *)

2. Vitamin D

Cholecalciferol

Ergocalciferol

3. Vitamin E

D-alpha-Tocopherol *)

DL-alpha-Tocopherol *)

D-alpha-Tocopherylacetat

DL-alpha-Tocopherylacetat

D-alpha-Tocopheryls�uresuccinat

4. Vitamin K

Phyllochinon *) (Phytomenadion *))

5. Vitamin B1

Thiaminhydrochlorid

Thiaminmononitrat

6. Vitamin B2

Riboflavin *)

Riboflavin 5‘-phosphat, Natrium

7. Niacin

Nicotins�ure

Nicotinamid

8. Pantothens�ure

Calcium-D-pantothenat

Natrium-D-pantothenat

D-Panthenol *)

9. Vitamin B6

Pyridoxinhydrochlorid

Pyridoxin-5‘-phosphat

10. Folate

Pteroylmonoglutamins�ure *)

Calcium-L-methylfolat

11. Vitamin B12

Cyanocobalamin *)

Hydroxocobalamin

12. Biotin

D-Biotin *)

13. Vitamin C

L-Ascorbins�ure *)

Natrium-L-ascorbat

Calcium-L-ascorbat

Kalium-L-ascorbat

L-Ascorbyl-6-palmitat



B. Mineralstoffe

Calciumcarbonat

Calciumchlorid

Calciumsalze der Citronens�ure

Calciumgluconat

Calciumglycerophosphat

Calciumlactat

Calciumsalze der Orthophosphors�ure

Calciumhydroxid

Calciumoxid

Magnesiumacetat

Magnesiumcarbonat

Magnesiumchlorid

Magnesiumsalze der Citronens�ure

Magnesiumgluconat

Magnesiumglycerophosphat

Magnesiumsalze der Orthophosphors�ure

Magnesiumlactat

Magnesiumhydroxid

Magnesiumoxid

Magnesiumsulfat

Eisencarbonat

Eisencitrat

Eisenammoniumcitrat

Eisengluconat

Eisenfumarat

Eisennatriumdiphosphat

Eisenlactat

Eisensulfat

Eisendiphosphat (Eisenpyrophosphat)

Eisensaccharat

elementares Eisen (Carbonyl + elektrolytisch +
wasserstoffreduziert)

Eisen-Bisglycinat

Kupfercarbonat

Kupfercitrat

Kupfergluconat

Kupfersulfat

Kupferlysinkomplex

Natriumiodid

Natriumiodat

Kaliumiodid

Kaliumiodat

Zinkacetat

Zinkchlorid

Zinkcitrat

Zinkgluconat

Zinklactat

Zinkoxid

Zinkcarbonat

Zinksulfat

Mangancarbonat

Manganchlorid

Mangancitrat

Mangangluconat

Manganglycerophosphat

Mangansulfat

Natriumbicarbonat

Natriumcarbonat

Natriumchlorid *)

Natriumcitrat

Natriumgluconat

Natriumlactat

Natriumhydroxid

Natriumsalze der Orthophosphors�ure

Kaliumbicarbonat

Kaliumcarbonat

Kaliumchlorid

Kaliumcitrat

Kaliumgluconat

Kaliumglycerophosphat

Kaliumlactat

Kaliumhydroxid

Kaliumsalze der Orthophosphors�ure

Natriumselenat

Natriumhydrogenselenit

Natriumselenit

Chrom-(III)-chlorid

Chrom-(III)-sulfat

Ammoniummolybdat (Molybd�n (VI))

Natriummolybdat (Molybd�n (VI))

Kaliumfluorid

Natriumfluorid1)

*) Die so gekennzeichneten Stoffe sind keine Zusatzstoffe.
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